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 Berlin, 11. Oktober 2024 

  

Deutsche Industrie- und Handelskammer 

Stellungnahme 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen  
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (BT-Drs. 20/12787) 

 

A. Das Wichtigste in Kürze 

Die Transformation wird nur gelingen, wenn die Regeln praxistauglich sind und den Wirt-
schaftsstandort langfristig stärken. Es bedarf der dringenden Überarbeitung von CSRD, ESRS 
und weiteren europäischen Regulierungen, um die aus überwiegender Sicht der Unternehmen 
unverhältnismäßigen Regelungen zu beseitigen und die Belastungen der direkt und indirekt 
berichtspflichtigen Unternehmen (Trickle-down-Effekt) zu reduzieren. 

Der Regierungsentwurf sollte zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit dringend nachgebessert 
werden und u. a. für die Unternehmen ein „Einführungszeitraum“ aufgenommen werden, in 
dem die an den Nachhaltigkeitsbericht anknüpfenden Sanktionen ausgesetzt oder zumindest 
maßgeblich reduziert sein sollten. 

B. Grundsätzliche Bewertung aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft 

Der Regierungsentwurf ist an die vorliegende Richtlinie und die auf EU-Ebene verabschiedeten 
Europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards gebunden. Gleichwohl sollte sich 
das federführende Bundesjustizministerium bzw. die Bundesregierung auf europäischer Ebene 
dringend und nachhaltig für die grundsätzliche Überarbeitung der sog. Corporate Sustainabi-
lity Reporting Directive (EU) 2022/2464 (CSRD) sowie der sog. Europäischen Nachhaltigkeits-
berichterstattungsstandards (ESRS) nach der Verordnung (EU) 2023/2772 einsetzen. Bei aller 
Berücksichtigung der übergeordneten Ziele ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung aus Sicht 
der überwiegenden Anzahl der Unternehmen sowohl für die berichtspflichtigen Unternehmen, 
aber auch für die mittelbar tangierten nicht kapitalmarktorientierten kleinen und mittleren 
Unternehmen nicht mehr proportional zum angestrebten Zweck der Stärkung der Nachhaltig-
keit. 
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Schwierig für unsere Unternehmen ist, dass die vorgesehene Einführung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung in einer Zeit stattfinden soll, die durch eine tiefgreifende Krise des Wirt-
schaftsstandorts geprägt ist. Aus verschiedenen Gründen verhindern die aktuellen Rahmenbe-
dingungen, dass die Unternehmen am hiesigen Standort mit positiven Erwartungen in die Zu-
kunft investieren. Dazu gehören auch Investitionen in die Transformation der Wirtschaft hin zu 
einer (noch) stärkeren Reduktion von CO2-Emissionen – also einer größeren Nachhaltigkeit. 
Die Perspektive für die gewerbliche Wirtschaft ist stark eingetrübt. Die wirtschaftliche Lage 
verschlechtert sich sogar noch, die erwartete Erholung in 2024 wird auch nach den neuesten 
Veröffentlichungen der Wirtschaftsforschungsinstitute und des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) ausbleiben. Laut BMWK wird für das BIP in 2024 mit minus 
0,2 Prozent sogar erneut eine Schrumpfung erwartet. Die Unternehmen sind zahlreichen 
strukturellen Herausforderungen, insbesondere hohen Kosten für Energie, Löhne und Steuern, 
überbordender Bürokratie, langen Genehmigungsverfahren bei Investitionen sowie Arbeits-
kräftemangel, ausgesetzt. Es bedarf aus Sicht der Unternehmen, vor allem aus dem Mittel-
stand, eines deutlichen Aufbruchssignals für eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Dringend 
ist vor allem, dass so schnell wie möglich bürokratische Belastungen der Unternehmen in Form 
von unverhältnismäßigen Berichtspflichten abgebaut werden. 

EU-Kommission und Bundesregierung haben zwar erkannt, dass es Veränderungen bedarf, al-
lerdings ist auch eine zeitnahe Umsetzung von konkreten, entlastenden Maßnahmen nötig. 

Dringend erforderlich ist auf Ebene der EU: 

• Zeitnahe, grundsätzliche Überarbeitung von CSRD, ESRS und weiteren europäischen Regu-
lierungen, um die aus überwiegender Sicht unverhältnismäßigen Regelungen zu beseiti-
gen und die Belastungen der direkt und indirekt berichtspflichtigen Unternehmen (Trickle-
down-Effekt) zu reduzieren. 

• Zeitnahe, grundsätzliche Überarbeitung der Schwellenwerte für die Unternehmensgrößen 
in der EU-Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU. 

• „Value Chain Cap“ in Form eines künftigen praktikablen und die Bedürfnisse und Fähigkei-
ten der nicht kapitalmarktorientierten KMU sowie der berichtspflichtigen Unternehmen 
berücksichtigenden Voluntary SME-Standards (sog. VSME, Basis-Modul1) in Art. 29b Abs. 4 
Richtlinie 2013/34/EU einfügen. Bis zur Einfügung des Value Chain Cap in Form eines 
VSME Basis-Moduls, bedarf es der Klarstellung, dass große Unternehmen von ihren nicht 
berichtspflichtigen Zulieferern nicht alle Daten des Listed SME-Standards (LSME) fordern 
müssen und dass die von den nicht berichtspflichtigen Unternehmen an die berichtspflich-
tigen Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen nicht indirekt prüfungspflich-
tig werden. 

 

1 EFRAG, VSME-Entwurf, Stand Januar 2024 



  

 

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer 
Besucheranschrift: Breite Straße 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin 
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de 

- 3 - 

 

Hinsichtlich des Regierungsentwurfs sollte der Gesetzgeber folgende Punkte berücksichtigen: 

• Nachbesserung des Regierungsentwurfs zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit im Rahmen 
der Umsetzung der bestehenden europäischen Vorgaben durch die Richtlinie (EU) 
2022/2464. 

• Aufnahme eines mindestens zweijährigen „Einführungszeitraums“, in welchem zumindest 
die an den Nachhaltigkeitsbericht anknüpfenden Sanktionen ausgesetzt oder zumindest 
maßgeblich reduziert sein sollten, da in vielen Unternehmen durch zu spät veröffentlichte 
oder gar nicht vorhandene Leitfäden sowie sprachliche Unklarheiten viele Unsicherheiten 
zur Wesentlichkeitsanalyse und zu den Schwellenwerten etc. bestehen. 

• Trennung der Aufstellung des (Konzern-)Lage- und (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts vom 
sog. ESEF-Format. 

C. Dringende Notwendigkeit, die europäischen Regulierungen zu überarbeiten 

In einer globalisierten Welt und vor dem Hintergrund großer gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Herausforderungen ist verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften in der Tradi-
tion des Leitbilds der Ehrbaren Kaufleute aktueller denn je. Die erforderliche Transformation 
der Unternehmen wird aus Sicht der IHK-Organisation aber nur gelingen, wenn die Regeln pra-
xistauglich sind und den Wirtschaftsstandort langfristig stärken. 

Um diese Ziele zu erreichen – insbesondere die Verhältnismäßigkeit der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung in Bezug auf das angestrebte Ergebnis –, sind aus der überwiegenden Sicht der 
Unternehmen die nachfolgend ausgeführten Punkte relevant. Mit ebenfalls beachtlichen Argu-
menten sehen zwar einzelne Unternehmen die Verhältnismäßigkeit der vorgesehenen Regu-
lierungen bereits gegenwärtig gewahrt, diese Stimmen verbleiben allerdings klar in der Min-
derheit. 

• Die Unterstützung der Unternehmen bei der Transformation sollte grundsätzlich Vorrang 
vor Berichtspflichten haben. Informations- und Offenlegungspflichten sollten – wenn auf 
diese nicht verzichtet werden kann – insofern zielgerichtet sein und grundsätzlich auch 
Kosten-Nutzen-Abwägungen der Betriebe berücksichtigen. An diesen Voraussetzungen 
mangelt es jedoch. Eine Vielzahl an europäischen Regulierungen wie die Taxonomie-Ver-
ordnung, die sog. Offenlegungsverordnung, die hier gegenständliche Nachhaltigkeitsbe-
richterstattungsrichtlinie, aber auch die sog. CBAM-Regulierung, die sog. Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) oder die EU-Verordnung für entwaldungs-
freie Produkte fordern von Unternehmen die Erhebung umfangreicher, detaillierter, nicht 
mehr verhältnismäßiger Informationen und die Erstellung von entsprechenden Berichten. 
Auch das Once-Only-Prinzip sollte grundsätzliche Berücksichtigung finden. 

  



  

 

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer 
Besucheranschrift: Breite Straße 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin 
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de 

- 4 - 

 

• Die IHK-Organisation hat in ihren Stellungnahmen2 und Positionspapieren in den vergan-
genen Jahren die unverhältnismäßigen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichter-
stattung sowohl der direkt, aber auch der mittelbar betroffenen Unternehmen aufgenom-
men. Die teilweise sehr hohe Granularität der Berichtspflichten geht mit einem enormen 
Aufwand für die Unternehmen zur Erhebung der Datenpunkte einher, gleichzeitig beste-
hen jedoch Zweifel an der Aussagefähigkeit und der Relevanz vieler geforderter Daten-
punkte. 

• Im Ergebnis sollten der Anwendungsbereich der CSRD wieder eingeschränkt und die Rege-
lungen von CSRD und ESRS proportional reduziert beziehungsweise verhältnismäßig aus-
gestaltet werden (vergleiche unter anderem das DIHK-Positionspapier zum Thema 
Sustainable Finance in den Europapolitischen Positionen 20233). Nachbesserungen sind 
zwar im Prozess auf EU-Ebene erfolgt, allerdings in nicht ausreichender Weise. Hier bedarf 
es weiterhin Nachbesserungen auf europäischer Ebene, um die unverhältnismäßige di-
rekte und indirekte Berichtspflicht und die hieraus entstehenden Belastungen der Unter-
nehmen einzudämmen. 

• Es bedarf zudem einer grundsätzlichen Überarbeitung der Schwellenwerte für die Unter-
nehmensgrößen in der EU-Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU. Zwar wurden die fi-
nanziellen Schwellenwerte kürzlich inflationsbedingt angehoben. Allerdings bedarf es der 
Berücksichtigung und entsprechenden Abbildung in den Schwellenwerten der EU-
Rechnungslegungsrichtlinie, dass die bisher als „groß“ definierten Unternehmen aus deut-
scher Perspektive als mittelständisch orientierte Unternehmen einzustufen sind. Verein-
zelt wird auch die alleinige Unternehmensgröße als Kriterium für die Verpflichtung zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung als nicht ausreichend erachtet. Abhängig von Standort, 
Branche bzw. Art der Dienstleistungen oder der Produkte oder auch eines diversen Pro-
duktportfolios stellen sich sehr unterschiedliche Herausforderungen an die unterschiedli-
chen Unternehmen. 

• Der Regierungsentwurf nimmt zwar formal auf, dass über den adressierten Anwendungs-
bereich hinaus sehr viele kleine und mittlere Unternehmen mittelbar von der Nachhaltig-
keitsberichterstattung betroffen sind. Der Erfüllungsaufwand für diese mittelbar betroffe-
nen Unternehmen wird jedoch nicht in die Berechnungen aufgenommen und darf auf kei-
nen Fall unterschätzt werden. Diese mittelbar betroffenen kleinen und mittleren Unter-
nehmen erhalten bereits heute zahlreiche umfangreiche Fragebögen zur Nachhaltigkeits-
berichterstattung als Teil der Wertschöpfungskette berichtspflichtiger Unternehmen. 
Diese Anfragen werden sich noch steigern, wenn auch die großen nicht 

 

2 Vgl. u. a. DIHK-Stellungnahme Januar 2023 zum Entwurf der EU-Kommission zu einer Delegierten Verordnung 
betreffend Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Corporate Sustainability Reporting Direc-
tive (CSRD): https://www.dihk.de/resource/blob/96300/5cd1a4cf0e8fbd2e3aa18cf4aa98ef2a/eu-dihk-stellung-
nahme-csrd-data.pdf   
3 Link: https://www.dihk.de/resource/blob/93896/7a525f290e4d839ca9ebbf33166facb5/eu-europapolitische-
positionen-2023-data.pdf 

https://www.dihk.de/resource/blob/96300/5cd1a4cf0e8fbd2e3aa18cf4aa98ef2a/eu-dihk-stellungnahme-csrd-data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/96300/5cd1a4cf0e8fbd2e3aa18cf4aa98ef2a/eu-dihk-stellungnahme-csrd-data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/93896/7a525f290e4d839ca9ebbf33166facb5/eu-europapolitische-positionen-2023-data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/93896/7a525f290e4d839ca9ebbf33166facb5/eu-europapolitische-positionen-2023-data.pdf
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kapitalmarktorientierten Unternehmen erstmals ihren Nachhaltigkeitsbericht vorbereiten 
müssen. Es bedarf folglich aus Sicht vieler Unternehmen im Rahmen der Überarbeitung 
der CSRD auf europäischer Ebene einer deutlicheren Einschränkung im Hinblick auf Nach-
haltigkeitsangaben aus der Wertschöpfungskette. Das bisherige in Art. 29b Abs. 4 der 
CSRD verankerte „Value Chain Cap“ in Form des sog. Listed SME-Standard4 berücksichtigt 
die Bedürfnisse der nicht kapitalmarktorientierten KMU nicht ausreichend. Es bedarf aus 
Sicht vieler Unternehmen der Verankerung eines „Value Chain Cap“ in Form eines künfti-
gen praktikablen und die Bedürfnisse und Fähigkeiten der nicht kapitalmarktorientierten 
KMU sowie der berichtspflichtigen Unternehmen berücksichtigenden Voluntary SME-
Standards (VSME, Basis-Modul5). Bis zur Einfügung des Value Chain Cap in Form eine 
VSME Basis-Moduls, sollte klargestellt werden, dass große Unternehmen von ihren nicht 
berichtspflichtigen Zulieferern nicht alle Daten des LSME fordern müssen und dass die von 
den nicht berichtspflichtigen Unternehmen an die berichtspflichtigen Unternehmen zur 
Verfügung gestellten Informationen nicht indirekt prüfungspflichtig werden (vgl. auch An-
merkungen zu § 324b HGB-E). Teilweise wurde angeregt, die Angaben in der Wertschöp-
fungskette nur auf direkte Liefer- bzw. Geschäftsbeziehungen zu beziehen, da nur in die-
sen Fällen (gewisse) Einflussmöglichkeiten bestehen. 

• Das Bemühen der Bundesregierung, Bürokratie abzubauen und Vorschläge der Wirtschaft 
hierzu einzuholen und die Ankündigungen der EU-Kommission zur Entlastung bei Berichts-
pflichten werden aus ganz überwiegender Sicht der gewerblichen Wirtschaft mit der Ein-
führung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung, die zu unverhältnismäßigem Aufwand 
führt, konterkariert. 

• Darüber hinaus sollte der Regierungsentwurf noch dahingehend ergänzt werden, dass 
künftige Reporting-Anforderungen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen in Umsetzung 
des „Once-Only-Prinzips“ nur dann verlangt werden dürfen, wenn die geforderten Anga-
ben nicht schon in der Nachhaltigkeitsberichterstattung enthalten sind. Die Komplexität 
der Reporting-Systeme der Unternehmen steigt mit jeder Anforderung weiter an. 

• Inzwischen melden immer mehr Unternehmen, dass sie Schwierigkeiten haben, sich auf 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend vorzubereiten. Die Komplexität der 
Regulierung und ESRS-Anforderungen ist für sie allein nicht zu bewältigen. Die nötige ex-
terne Expertise, so wird berichtet, führt nicht nur zu weiteren Kosten, sondern kann teil-
weise nicht eingebunden werden, da Kapazitätsengpässe auf Seiten der Beratungsunter-
nehmen bestehen. Teilweise werden entsprechende Anfragen bzw. Aufträge von Unter-
nehmen aus „nicht nachhaltigen“ bzw. als nicht nachhaltig geltenden Branchen oder mit 
Geschäftsbeziehungen zu als nicht nachhaltig geltenden Branchen seitens der externen 
Berater sogar abgelehnt. Vgl. dazu auch Anmerkungen zu D. 1.11. 

 

4 Derzeit liegt ein Entwurf eines LSME vor. 
5 EFRAG, VSME-Entwurf, Stand Januar 2024 
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D. Anmerkungen zu einzelnen Regelungen des Regierungsentwurfs 

1. Anmerkungen zu Artikel 1, Änderungen des Handelsgesetzbuchs 

1.1. Zum Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 

Aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft bestehen große Zweifel, ob der vom Regierungsentwurf 
ermittelte und genannte, bereits sehr beeindruckende Betrag für den Erfüllungsaufwand die 
Praxis tatsächlich ausreichend widerspiegeln kann. Die granularen Erfordernisse von CSRD so-
wie ESRS führen zu einem enormen Aufwand der direkt betroffenen Unternehmen. 

Legt man die im Regierungsentwurf geschätzten Kosten zugrunde, wird ein berichtspflichtiges 
Unternehmen durchschnittlich 58 TEUR einmaligen Erfüllungsaufwand zu tragen haben und 
einen laufenden jährlichen Erfüllungsaufwand von rund 108 TEUR. Dieser Erfüllungsaufwand 
bezieht sich auf formale Berichtspflichten – ohne dass das jeweils betroffene Unternehmen 
einen inhaltlichen Beitrag zur Transformation leisten konnte. Die Belastung der ca. 14.631 
oder ca. 15.000 betroffenen, berichtspflichtigen Unternehmen mit bürokratischen und kosten-
intensiven Berichtspflichten steigt folglich aus überwiegender Sicht immens und bindet bei 
den Unternehmen Ressourcen in erheblichem Umfang. Diese werden für Maßnahmen zur 
Steigerung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit und damit auch für Maßnahmen zur Er-
reichung der Nachhaltigkeitsziele fehlen. 

Diese Belastung hat auch Auswirkungen auf den Wettbewerb. Für exportorientierte Unterneh-
men ist dies eine weitere zusätzliche und im internationalen Preiswettbewerb spürbare Belas-
tung. 

Unklar ist darüber hinaus, ob die aus Art. 8 Taxonomie-Verordnung resultierenden Angaben 
vom angegebenen Erfüllungsaufwand des Regierungsentwurfs bereits berücksichtigt wurden. 

Nur kurz thematisiert ist im Regierungsentwurf der beachtliche Aufwand, welcher die mittel-
bar betroffenen Unternehmen in der Wertschöpfungskette der berichtspflichtigen Unterneh-
men betrifft. Die berichtspflichtigen Unternehmen haben in ihre Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung auch Informationen aus der Wertschöpfungskette – up-stream und down-stream – aufzu-
nehmen. Beispiele sind sogenannte Scope-3-Emissionen, die Unternehmen nicht selbst emit-
tieren, sondern die durch ihre Mitarbeitenden, den Transport, die Lieferkette oder die Nut-
zung ihrer Produkte entstehen. Auch müssen Unternehmen alle sogenannten besorgniserre-
genden Stoffe benennen, die sie selbst herstellen, verwenden oder die in Erzeugnissen enthal-
ten sind. Dadurch wird eine Offenlegung eines großen Teils der stofflichen Eigenschaften und 
Zusammensetzung aller Vorprodukte notwendig. Folglich sind auch nicht nachhaltigkeitsbe-
richtspflichtige Geschäftspartner, Kunden wie Lieferanten der berichtspflichtigen Unterneh-
men, mittelbar betroffen (sog. Trickle-down-Effekt). Der zeitliche und personelle Aufwand für 
das Ausfüllen der Fragebögen von berichtspflichtigen Unternehmen an ihre Lieferanten ist für 
kleine Unternehmen erheblich und die Ressourcen häufig nicht vorhanden. Diese Unterneh-
men sind gezwungen, sich detaillierter mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, da sonst 
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die Gefahr besteht, dass die Lieferbeziehung beendet wird. Teilweise berichten KMU, dass sie 
auch mit dem Verweis auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend vertraglich ge-
bunden werden. Die in Art. 19a Abs. 3 CSRD und in den ESRS aufgenommenen Erleichterungen 
für die ersten drei Jahre sowie die Koppelung an den Berichtsumfang der kapitalmarktorien-
tierten KMU können diese Auswirkungen nur partiell und nur zeitweise eindämmen. Ein erster 
Schritt wäre eine Verlängerung dieser Dreijahresfrist. Zusätzlich bedarf es einer Verankerung 
eines neuen, deutlich enger definierten „Value Chain Cap“ in der CSRD, um den Trickle-down-
Effekt zu reduzieren. Aus Sicht vieler Unternehmen bedarf es der Verankerung eines „Value 
Chain Cap“ in Form eines künftigen praktikablen und die Bedürfnisse und Fähigkeiten der nicht 
kapitalmarktorientierten KMU sowie der berichtspflichtigen Unternehmen berücksichtigenden 
Voluntary SME-Standards (Basis-Modul), vgl. auch oben. 

Im Ergebnis spiegelt uns die gewerbliche Wirtschaft überwiegend, dass der vorliegende Regie-
rungsentwurf die aktuellen Bemühungen der Bundesregierung zur Bürokratieentlastung kon-
terkariert. Umso mehr bedarf es des Einsatzes des federführenden Bundesjustizministeriums 
sowie der Bundesregierung auf europäischer Ebene für eine zeitnahe und grundsätzliche 
Überarbeitung von CSRD, ESRS und weiteren europäischen Regulierungen, um die aus über-
wiegender Sicht unverhältnismäßigen Regelungen zu beseitigen und die Belastungen der di-
rekt und indirekt berichtspflichtigen Unternehmen (Trickle-down-Effekt) zu reduzieren. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und den vielen Herausforderun-
gen, u. a. auch der Transformation, muss es das Ziel sein, den Unternehmen wieder mehr Res-
sourcen für die eigentliche Wertschöpfung zu belassen. In der Umfrage der IHK-Organisation 
zum Industriestandort6 bildet die „Fülle und Verständlichkeit von bürokratischen Auflagen“, 
die Betriebe zu erfüllen haben, erneut das Schlusslicht in der Bewertung aller Standortfakto-
ren. Zusätzlich hat sich die Bewertung der Unternehmen erneut verschlechtert und erreicht 
mit der Note 5,2 ein mangelhaft (nach 4,8 im Jahr 2020). 

1.2. Zu § 264 HGB  

Unklar sind die Folgen für die Befreiungsvorschrift des § 264 Abs. 3 HGB durch die Änderungen 
der Richtlinie 2013/34/EU in Form der Ergänzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. § 264 
Abs. 3 HGB soll die Belastung von Tochterunternehmen in Konzernen reduzieren. Durch den 
Gesamtverweis auf die Richtlinie 2013/34/EU fordert § 264 Abs. 3 Nr. 3a HGB einen vollständi-
gen Konzernlagebericht des Mutterunternehmens, ggf. mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
soweit das Mutterunternehmen dem Anwendungsbereich des § 315b HGB unterfällt. Finanz-
berichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung werden folglich miteinander ver-
knüpft. Dies scheint im Widerspruch zu anderen Regelungen des RegE zu stehen, in welchen 
eine Trennung der Befreiungsmöglichkeiten vorgesehen ist. Es erscheint nicht angemessen, 
wenn ein Tochterunternehmen die Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 HGB für seine finanzielle 

 

6 https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/industriepolitik/versetzungsgefahr-fuer-
den-industriestandort-deutschland--108996 

https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/industriepolitik/versetzungsgefahr-fuer-den-industriestandort-deutschland--108996
https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/industriepolitik/versetzungsgefahr-fuer-den-industriestandort-deutschland--108996
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Berichterstattung nicht in Anspruch nehmen kann, da das Mutterunternehmen keinen Nach-
haltigkeitsbericht erstellt hat und das Tochterunternehmen selbst auch nicht nachhaltigkeits-
berichtspflichtig gewesen wäre. 

1.3. Zu § 267 Abs. 4 Satz 2 HGB 

Bei Umwandlungen würde die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht entstehen, wenn die 
Voraussetzungen der Größenkriterien nach § 267 Abs. 3 HGB oder bei kapitalmarktorientier-
ten Unternehmen nach § 267 Abs. 1 HGB bereits am ersten Abschlussstichtag nach der Um-
wandlung vorliegen. Verschmelzen beispielsweise zwei nicht berichtspflichtige Unternehmen 
zu einem berichtspflichtigen Unternehmen, so könnten z. B. die nötige Wesentlichkeitsana-
lyse, die erforderliche Datenerhebung oder auch die Einrichtung nötiger Zuständigkeiten und 
Berichtsstrukturen im verschmolzenen Unternehmen nicht vorbereitet werden. Es ist folglich 
eine entsprechende Regelung nach § 267 Abs. 4 Satz 1 HGB erforderlich, die auch in Fällen der 
Umwandlung die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung daran anknüpft, dass die Grö-
ßenkriterien in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren von dem umgewandelten Unter-
nehmen erfüllt werden. Auch bei weiteren Konstellationen könnte eine Pflicht zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung entstehen, ohne dass für die Unternehmen ausreichend Zeit zur Ein-
richtung von entsprechenden Strukturen, der Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse etc. 
besteht. 

1.4. Zu §§ 289 Abs. 3a, 315 Abs. 3a HGB-E 

§ 289 Abs. 3a HGB-E sieht im Lagebericht eine Angabe und Erläuterung von den „wichtigsten 
immateriellen Ressourcen ohne physische Substanz, von denen das Geschäftsmodell des Un-
ternehmens grundlegend abhängt und die eine Wertschöpfungsquelle für das Unternehmen 
darstellen“, vor. Die Begründung nennt als Beispiel die Qualifikation und Loyalität der Arbeit-
nehmer oder die Qualität der Beziehung zu Interessenträgern. Zum einen besteht Unsicherheit 
bei den Unternehmen, was alles unter dem Begriff „wichtigste immaterielle Ressource ohne 
physische Substanz“ verstanden werden kann, zum anderen wird gebeten, klarzustellen, dass 
es nur der qualitativen Angabe bedarf. 

1.5. Zu §§ 289b, 315b HGB-E 

Eine Befreiung von der Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht besteht 
nach § 289b Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 2 HGB-E (bzw. § 315b Abs. 2 und Abs. 3 HGB-E) nur, 
wenn das Unternehmen „und seine Tochterunternehmen in den Konzernlagebericht“ einbezo-
gen werden. Unklar ist, ob in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden kann, dass das 
Tochterunternehmen nach § 290 i.V.m § 296 HGB nicht in den Konsolidierungskreis aufge-
nommen wurde. Damit die Regelung nach § 296 HGB nicht gegenstandslos wird, sollte darauf 
Bezug genommen werden, dass auch im Rahmen von § 289b Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 2 
HGB-E (bzw. § 315b Abs. 2 und Abs. 3 HGB-E) die Erleichterungen nach § 296 HGB Anwendung 
finden. 
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Der Gesetzgeber hat über § 336 HGB für die Genossenschaft die Pflicht zur Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach einzelnen Vorgaben des Handelsgesetzbuchs vorgese-
hen. Im Regierungsentwurf wird für bestimmte Genossenschaften insofern auch auf die Nach-
haltigkeitsberichterstattung nach § 289b Abs. 1, 5 und 6 sowie §§ 289c, 289e und 289g HGB-E 
verwiesen. Erstellt eine Genossenschaft einen freiwilligen Konzernnachhaltigkeitsbericht ent-
sprechend der HGB-Vorgaben, so ist unklar, ob einbezogene Tochterunternehmen entspre-
chend § 289b Abs. 2 bis 5 HGB-E von der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts befreit sind. 
Nachdem die Töchter von Kapitalgesellschaften, welche freiwillig einen konsolidierten Nach-
haltigkeitsbericht erstellen, bei Erfüllung der Vorgaben von § 289b Abs. 2 bis 5 HGB-E die Be-
freiung in Anspruch nehmen können, erscheint es folgerichtig, dass dies auch einer freiwillig 
einen Konzernnachhaltigkeitsbericht erstellenden Genossenschaft und ihren Tochtergesell-
schaften eingeräumt wird. Diese Befreiungsoption sollte auch entsprechend in die gesetzli-
chen Regelungen aufgenommen und klargestellt werden. 

1.6. Zu § 289c HGB-E 

Zahlreiche Unternehmen sind bereits im Nachhaltigkeitsbereich engagiert und aktiv. So haben 
viele Unternehmen sich für das EMAS-Umweltmanagementsystem entschieden oder führen 
verschiedene ISO-Zertifizierungen, wie z. B. für Qualitätsmanagement (ISO 9001), Umweltma-
nagement (ISO 14001) und Energiemanagement (ISO 50001), durch, die jährlich in mehrtägi-
gen Audits durch die externen Auditoren geprüft und zertifiziert werden. Diese bereits im Un-
ternehmen vorliegenden Zertifizierungen und Auditierungen müssen so in die Nachhaltigkeits-
berichterstattung einbezogen werden können, dass diese Unternehmen keine doppelten Be-
richte oder Prüfungen durchführen müssen. Dies gilt auch für den Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt. 

Unternehmen, die eine Umwelterklärung nach der EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 ver-
öffentlichen, müssen diese durch einen zugelassenen Umweltgutachter validieren lassen. 
Ihnen wird in ESRS 1, Ziffer 120, explizit die Möglichkeit eingeräumt, diese Informationen 
durch Verweis aufzunehmen. Damit die Unternehmen diese Möglichkeit rechtssicher nutzen 
können, sollte diese Möglichkeit auch im nationalen Recht aufgenommen werden. 

1.7. Zu § 289e HGB-E 

Mit der Offenlegung der umfangreichen Informationen, die gemäß § 289b HGB-E in Verbin-
dung mit den ESRS in den Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen sind, sehen weiterhin viele Un-
ternehmen die Gefahr, dass Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden müssen und damit 
Wettbewerbsnachteile entstehen. Insofern besteht Unsicherheit, ob die Regelung des § 289e 
HGB-E ausreichend ist, um die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen und Firmeninterna zu 
vermeiden. 
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1.8. Zu §§ 289g, 315e HGB-E 

Die Einführung der Offenlegung im sog. ESEF-Format für kapitalmarktorientierte Unternehmen 
war für die betroffenen Unternehmen sehr fordernd und hat gezeigt, dass trotz großen Bemü-
hens der Unternehmen Fehler bei der Überführung in das XHTML-Format sowie bei der XBRL-
Auszeichnung nicht ausgeschlossen werden konnten. Änderungen bei der Auszeichnung be-
dürften der erneuten Aufstellung durch Vorstand/Geschäftsführung und Prüfung durch den 
Aufsichtsrat und Nachtragsprüfung nach § 316 Abs. 3 Satz 1 HGB. Der Großteil, der von der 
neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffenen Unternehmen, wird sich erstmals mit 
dem sog. ESEF-Format befassen müssen. Der RegE sieht – statt bisher die Offenlegung – je-
doch bereits die Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts im sog. ESEF-Format vor. 

In der Praxis wird neben der geschilderten Problematik beispielsweise auch die Praktikabilität 
dieser Vorgabe bei der Aufstellung durch den Vorstand/Geschäftsführung sowie Vorlage und 
Prüfung durch den Aufsichtsrat im ESEF-Format hinterfragt. 

Die in Artikel 2 im Regierungsentwurf aufgenommene Übergangsfrist für die Aufstellung von 
Lagebericht und Konzernlagebericht im sog. ESEF-Format kann zwar übergangsweise den be-
troffenen Unternehmen helfen und gibt ihnen etwas Zeit, um sich mit dem neuen Format zu 
befassen. Die geschilderte grundsätzliche Problematik, das ESEF-Format bereits bei der Auf-
stellung anzuwenden, kann durch die auch sehr beschränkte Übergangsfrist jedoch nicht ge-
löst werden. Wir regen daher aus überwiegender Sicht weiterhin an, die Aufstellung des (Kon-
zern-)Nachhaltigkeitsberichts bzw. des (Konzern-)Lageberichts von den Formatvorgaben zu 
trennen. Dies würde auch die grundsätzliche personelle Belastung im ersten Quartal in den be-
troffenen Unternehmen entspannen. 

1.9. Zu § 315b HGB-E 

§ 315b Abs. 1 nimmt nur Bezug auf die Größenkriterien des § 293 Abs. 1, 2 und 4 HGB. Es be-
steht folglich Unsicherheit, ob die Regelung des § 296 HGB auch in Bezug auf den Nachhaltig-
keitsbericht Anwendung findet. Wir bitten daher um Klarstellung, dass Tochtergesellschaften, 
welche nach § 296 HGB nicht konsolidiert werden müssen, auch nicht in den Konzernnachhal-
tigkeitsbericht aufgenommen werden müssen, die Kriterien zum Konsolidierungskreis auch für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung Anwendung finden bzw. durch die Erweiterung des Kon-
zernlageberichts um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht die Kriterien zum Konsolidierungs-
kreis unverändert bleiben. 

Absatz 6 sollte entsprechend der Formulierung von § 289b Abs. 6 HGB-E die Einbindung der 
Arbeitnehmer präzisieren. 

1.10. Zu § 324b HGB-E 

Durch die Prüfung des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts darf keine indirekte Prüfung der Ge-
schäftspartner bzw. der von den Geschäftspartnern übermittelten Informationen aus der 
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Wertschöpfungskette resultieren, denn diese sind von der Richtlinie nicht erfasst aber durch 
die tatsächliche Umsetzung signifikant betroffen. Auch muss ein Unternehmen in der Wert-
schöpfungskette ihm gegebene Nachhaltigkeitsinformationen der Geschäftspartner bzw. der 
Vorlieferanten für seine eigenen Nachhaltigkeitsinformationen nutzen können. Die Geschäfts-
partner aus der Wertschöpfungskette sind voraussichtlich nur teilweise selbst berichts- und 
damit prüfungspflichtig. Würde die Vorgabe der Prüfung in § 324b HGB-E dazu führen, dass 
die selbst nicht berichts- und prüfungspflichtigen Unternehmen aus der Wertschöpfungskette 
die vom Geschäftspartner geforderten Daten prüfen lassen müssten, würden Aufwand und 
Kosten in diesen mittelbar betroffenen Unternehmen nochmals ansteigen und der Anwen-
dungsbefehl des Gesetzes contra legem ausgeweitet. Der vielfach dargestellte Trickle-down-
Effekt der EU-Regulierung würde weiter verstärkt werden. Soweit auf nationaler Ebene eine 
entsprechende Lösung nicht möglich sein sollte, bedarf es aus Sicht vieler Unternehmen einer 
entsprechenden Regelung auf europäischer Ebene. 

Zur Frage, wer den Nachhaltigkeitsbericht prüfen soll, besteht eine vielschichtige und sehr di-
verse Diskussion in der gewerblichen Wirtschaft, die noch nicht abgeschlossen ist. 

Manche Unternehmen, insbesondere größere oder kapitalmarktorientierte Unternehmen, un-
terstützen die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts durch Wirtschaftsprüfer, da sie Synergien 
zur Prüfung der finanziellen Berichterstattung aufgreift und somit Abstimmungsaufwand und 
ggfs. Kosten reduziert. Diese Unternehmen betonen, dass die Fokussierung auf Wirtschafts-
prüfer die Stärkung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Gleichstellung mit der Fi-
nanzberichterstattung fördere. 

Allerdings wird von anderen künftig prüfungspflichtigen Unternehmen befürchtet, dass die 
künftig ca. 12.000 bis 15.000 prüfungspflichtigen Unternehmen Schwierigkeiten bekommen 
könnten, einen Prüfer für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung, welche bekanntlich mit über-
aus engen zeitlichen Vorgaben versehen ist, zu finden. Sie haben bereits Signale erhalten, dass 
manche Wirtschaftsprüfer die Nachhaltigkeitsberichterstattung aus Kapazitätsgründen nicht 
anbieten werden können. Der Gesetzgeber ist aus Sicht der IHK-Organisation gehalten, diese 
sich andeutenden praktischen Schwierigkeiten schon jetzt proaktiv zu berücksichtigen. 

Insofern werden auch Auswirkungen auf den Wirtschaftsprüfungsmarkt insgesamt erwartet. 
Von einigen Unternehmen wird die nachvollziehbare Forderung erhoben, dass die Verfügbar-
keit ausreichender und qualifizierter Wirtschaftsprüfer sichergestellt werden muss; den be-
richtspflichtigen Unternehmen dürfe andernfalls kein Nachteil entstehen. Darüber hinaus wer-
den durch einen engen Nachhaltigkeitsprüfungsmarkt auch negative Folgen bei den Prüfungs-
entgelten für die prüfungspflichtigen Unternehmen erwartet. Die Vermutung liegt nicht fern, 
dass die damit einhergehenden Marktverzerrungen politisch akzeptiert werden. 

Einige Unternehmen sehen die Lösung in der Öffnung der Prüfungsberechtigung. Bisher sieht 
der RegE vor, dass die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts ausschließlich Wirtschaftsprüfern 
zugewiesen wird. Technische Sachverständige, Umweltgutachter und geeignete akkreditierte 
Zertifizierungsstellen werden von diesen Unternehmen als potenzielle Nachhaltigkeitsprüfer 
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angesehen. Dies könnte auch Synergien mit ohnehin notwendigen Validierungen bzw. Zertifi-
zierungsaudits der Unternehmen und damit Ressourcenoptimierungspotenzial ergeben. Denn 
aktuell besteht bei einigen Unternehmen die Sorge vor „doppelten Berichts- und Prüfpflich-
ten“ in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung und Prüfung der Umwelterklärung nach 
der EMAS-Verordnung oder dem Energie-Audit nach dem Energieeffizienzgesetz. Auch weisen 
viele EMAS-zertifizierte Unternehmen darauf hin, dass das branchenspezifische Wissen der 
Umweltgutachter sehr wertvoll für die Weiterentwicklung von Maßnahmen zum Umwelt- und 
Klimaschutz sowie für die nachhaltige Entwicklung sei. Vor diesem Hintergrund wird die An-
kündigung der Bundesregierung in der Begründung (vgl. Seite 145 des Regierungsentwurfs), 
dass diese prüfen wird, ob im Rahmen einer späteren Gesetzesnovelle unter Ausnutzung des 
Mitgliedstaatenwahlrechts nach Art. 34 Abs. 4 der Rechnungslegungsrichtlinie auch weitere 
unabhängige Erbringer von Bestätigungsdienstleistungen wie insbesondere Umweltgutachter 
als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts vorgesehen werden können, teilweise sehr positiv ge-
wertet. Es wird insofern teilweise eine zeitnahe Prüfung gefordert. 

In jedem Fall sollte sichergestellt sein, dass bei der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung etablierte Instrumente des Umweltmanagements wie EMAS berücksichtigt werden, wie 
es auch die European Sustainability Reporting Standards (ESRS 1, Tz. 121) vorsehen. Teilweise 
wurde aus Unternehmensperspektive die Möglichkeit angeregt, in einem Dokument alle we-
sentlichen Inhalte aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung, EMAS etc. zu vereinen, um so 
nicht immer wieder neue Dokumente erstellen zu müssen. Doppelte Prüfungen für die ent-
sprechenden Informationen bzw. Daten im Nachhaltigkeitsbericht sind unbedingt zu vermei-
den. 

Angesichts der vorstehenden Argumente bedarf es daher einer ausführlichen Diskussion die-
ses Aspekts unter Einbeziehung aller verschiedenen Interessen sowie einer sorgfältigen Abwä-
gung der Vor- und Nachteile der geplanten Regelung zur Prüfungsberechtigung. 

1.11. Zu den §§ 331ff. HGB-E 

Die ESRS sind erst spät zur Verfügung gestellt worden, die EU-Kommission hat zwar sprachli-
che Nachbesserungen vorgenommen, es gibt aber weiterhin viele Auslegungs- und Anwen-
dungsfragen, die auch nur unverbindlich von der EFRAG-Plattform beantwortet werden. Sei-
tens der berichtspflichtigen Unternehmen wird zudem teilweise auch die Unübersichtlichkeit 
der Anforderungen thematisiert. An unterschiedlichen Stellen finden sich „Angabepflichten“, 
ggf. zusätzliche „Anwendungsanforderungen“ oder ggf. Anforderungen aus dem übergeordne-
ten ESRS 2 sowie nun Hinweise in den unverbindlichen Leitlinien und in den Antworten auf der 
Q&A-Platform von EFRAG, die nach und nach veröffentlicht werden, sowie der EU-Kommission 
in ihrer „Commission Notice“. Darüber hinaus stehen einige Informationen nur auf Englisch zur 
Verfügung. Es ist aus Sicht vieler Unternehmen schwierig, alle Anforderungen einzubeziehen 
und einen genauen Überblick über diese zu behalten. 

Die Prüfungsmaßstäbe für den (Konzern)Nachhaltigkeitsbericht sind unklar. So bestehen auch 
bei vielen Unternehmen große Unsicherheiten im Hinblick auf die Durchführung der 
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(doppelten) Wesentlichkeitsanalyse, z. B. bei der Bemessung unternehmensindividueller 
Schwellenwerte oder den Umfang und die Art der Einbeziehung von Interessenträgern. 

Unternehmen berichten zudem von unzähligen Auslegungs- und Anwendungsfragen zu den 
ESRS, die sie selbst – auf Basis der bisher zur Verfügung stehenden Informationen – nicht lösen 
können. Es bedarf der Einbeziehung externer Berater mit entsprechenden zusätzlichen Kosten 
für die Unternehmen. Zudem wird seitens der Unternehmen berichtet, dass in vielen Fällen 
auch externe Berater oder künftige Prüfer unsicher im Hinblick auf die notwendigen in den 
Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmenden Informationen sind und folglich dazu raten, im Zwei-
fel lieber mehr Informationen aufzunehmen. Auch diese Empfehlung führt zu weiter steigen-
dem (Kosten-)Aufwand in den berichtspflichtigen Unternehmen – und wirkt sich auch wiede-
rum auf die Unternehmen in der Wertschöpfungskette aus. 

Unsicherheiten bestehen auch, welche Prüfungsmaßstäbe seitens der Prüfer der Nachhaltig-
keitsberichte aber auch seitens des Bundesamts für Justiz Anwendung finden werden. 

Nicht zuletzt berichten Unternehmen von Schwierigkeiten, nachhaltigkeitsbezogene Informati-
onen von Lieferanten außerhalb der EU zu erlangen. 

Unternehmen verweisen auch darauf, dass durch die vielen geforderten „Textantworten“ in 
der CSRD eine automatisierte Datenerhebung nahezu unmöglich sei. Folglich ist die Erhebung 
und Auswertung der Daten von Geschäftspartnern, aber auch im Rahmen der konsolidierten 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, sehr komplex und aufwändig. 

Es bedarf folglich aus überwiegender Sicht eines mindestens zweijährigen „Einführungszeit-
raums“, in welchem zumindest die an den Nachhaltigkeitsbericht anknüpfenden Sanktionen 
ausgesetzt oder zumindest maßgeblich reduziert sein sollten. Dieser „Einführungszeitraum“ 
sollte in das CSRD-Umsetzungsgesetz aufgenommen werden. Teilweise wurde auch angeregt, 
von Straftatbeständen in Bezug auf den Nachhaltigkeitsbericht insgesamt abzusehen. 

Unklar ist auch das Verhältnis der sog. Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologi-
schen Wandel (2024/825) und insbesondere der künftigen sog. Green Claims Richtlinie (COM 
2023/166) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein geprüfter Nachhaltigkeitsbericht ist als 
Teil des Lageberichts offenzulegen und wird sicherlich auch zum Zweck der Kommunikation 
des Unternehmens genutzt werden. Es muss sichergestellt werden, dass Aussagen bzw. Infor-
mationen aus dem Nachhaltigkeitsbericht seitens der Unternehmen genutzt werden können, 
ohne zusätzliche Zertifizierungen für Aussagen bzw. Informationen aus dem Nachhaltigkeits-
bericht einzuholen. Es bedarf folglich der Klarstellung des Verhältnisses der genannten Richtli-
nien bzw. Aufnahme entsprechender Regelungen in die Green Claims Richtlinie, damit Um-
weltaussagen basierend auf dem Nachhaltigkeitsbericht sowie unternehmens- oder produkt-
bezogene Werbung auf Basis des Nachhaltigkeitsberichts keinen zusätzlichen Zertifizierungs-
bedarf etc. erfordern. 
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2. Anmerkungen zu Artikel 3 Änderung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 

Eine Befreiung von Berichtspflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz für diejeni-
gen Unternehmen, die einer Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts unterliegen, 
entspricht dem verfassungsrechtlich Gebot der Verhältnismäßigkeit. Es wird von vielen Unter-
nehmen positiv bewertet, dass dadurch doppelte Berichtspflichten vermieden werden. Eben-
falls begrüßenswert ist die Wahlfreiheit für Unternehmen in § 10 Abs. 6 LkSG-E. 

Das ist aber nicht ausreichend, um die neuen Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unterneh-
men tragfähig zu gestalten. Denn weiterhin entsteht aus ganz überwiegender Sicht der Unter-
nehmen eine in ihrer gesamten Ausgestaltung unverhältnismäßige Nachhaltigkeitsberichter-
stattungspflicht: Diese wird auch künftig bestehen, so dass diese „Entlastung“ von vielen be-
troffenen Unternehmen nicht als tatsächliche Entlastung empfunden wird. Die vorgelagerten 
umfangreichen Prozessschritte, Wesentlichkeitsanalyse, Due-Diligence-Prüfung und die um-
fangreiche Datenerhebung und -Analyse sowie die Ermittlung der Angaben nach Art. 8 der EU-
Taxonomieverordnung sind für die betroffenen Unternehmen als immens anzusehen. 

Weiterhin sind die Unternehmen, die einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und die die Mög-
lichkeit der Ersetzung nach § 10 Abs. 5 oder Abs. 6 LkSG-E nutzen, verpflichtet, eine Grund-
satzerklärung über ihre Menschenrechtsstrategie abzugeben und damit auch ein entsprechen-
des Risikomanagement einzurichten, entsprechende Risikoanalysen zu erstellen und ihren 
Sorgfaltspflichten nachzukommen. 

Es fehlt bislang an einer rechtlichen Absicherung, dass die zuständige Behörde ihre weiteren 
Befugnisse nach §§ 14ff. LkSG nicht nutzt, um ggf. weitere Auskünfte, Informationen etc. des 
Unternehmens zu erlangen, die mit dem Bericht nach § 10 Abs. 5 und 6 LkSG-E aber bereits 
grundsätzlich erfüllt wurden. Seitens der zuständigen Behörde nach dem LkSG muss der Nach-
haltigkeitsbericht, wie offengelegt, akzeptiert werden. 

Fraglich ist, warum nach § 12 Abs. 3 LkSG-E der Nachhaltigkeitsbericht der Behörde erneut 
eingereicht werden muss. Der Nachhaltigkeitsbericht ist als Teil des Lageberichts bereits beim 
Unternehmensregister offenzulegen sowie nach § 10 Abs. 5 LkSG-E auf der Internetseite des 
Unternehmens aufzunehmen. Eine Mitteilung, dass der Nachhaltigkeitsbericht beim Unter-
nehmensregister offengelegt wurde, ist ausreichend für den Gesetzeszweck. 

§ 12 Abs. 4 LkSG-E sieht vor, dass Berichte für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2024 be-
gonnen haben, nun erst bis zum 31. Dezember 2025 einzureichen sind und verschiebt damit 
die Frist zur Einreichung eines Berichts nach dem LkSG um ein Jahr. Dies ist positiv und ent-
spricht der Ankündigung in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung vom 5. Juli 2024. Die 
Frist für Berichte für das Geschäftsjahr 2024 sollte ebenfalls generell auf den 31. Dezember 
2025 verschoben werden, da sonst Berichte nach § 10 Absatz 2 LkSK für das Geschäftsjahr 
2024 früher fällig sind als für das Geschäftsjahr 2023. 



  

 

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer 
Besucheranschrift: Breite Straße 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin 
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de 

- 15 - 

 

3. Anmerkungen zum Energiewirtschaftsgesetz 

Unternehmen aus dem Bereich der Energieinfrastruktur befürchten, dass sie durch die bereits 
bestehenden Verweise nach § 6b Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz auch nachhaltigkeitsbe-
richtspflichtig werden könnten. Dies könnte unabhängig von ihrer Rechtsform zutreffen, so-
weit sie als große Unternehmen gelten. Dies würde über die CSRD hinauszugehen. Deshalb 
sollte geprüft werden, ob dies tatsächlich angemessen ist oder es nicht einer Ausnahme be-
darf. 

D. Ergänzende Informationen 

a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten 

Annika Böhm, Bereich Recht, boehm.annika@dihk.de 

Hauke Dierks, Bereich Energie, Umwelt, Industrie, dierks.hauke@dihk.de 

Dr. Rainer Kambeck, Leiter des Bereichs Wirtschafts- und Finanzpolitik, Mittelstand,  
kambeck.rainer@dihk.de  

Cornelia Upmeier, Bereich Gesundheitswirtschaft, Beschäftigung, Organisationsentwicklung, 
upmeier.cornelia@dihk.de 

Natascha Waltke, Bereich Gesundheitswirtschaft, Beschäftigung, Organisationsentwicklung, 
waltke.natascha@dihk.de 

b. Beschreibung DIHK 
Wer wir sind: 

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie- 
und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedin-
gungen für erfolgreiches Wirtschaften. 

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK für die Interessen der gesamten gewerbli-
chen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen 
Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK – 
vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform für die vielfälti-
gen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzli-
cher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirt-
schaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei. Grundlage unserer Stellungnahmen sind die 
wirtschaftspolitischen/europapolitischen Positionen und beschlossenen Positionspapiere der 
DIHK unter Berücksichtigung der der DIHK bis zur Abgabe der Stellungnahme zugegangenen 
Äußerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen. Darüber hinaus koordiniert die DIHK 
das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen der Deut-
schen Wirtschaft in 93 Ländern. 
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